


Hygiene- und Nutzungskonzept des Segler-Verein Stössensee e.V. (SVSt) 

Liebe Mitglieder und Gäste, 
bitte bleiben Sie gesund! Unterschätzen Sie nicht den Coronavirus und achten Sie auf sich und Ihre 
Mitmenschen. Die Verantwortung liegt seit dem 1. April 2022 bei jedem einzelnen und auch bei jedem 
einzelnen Verein. Unsere Empfehlung und der einfachste Schutz ist es im Haus, so wie auch in Läden, 
weiterhin eine FFP2 Maske zu tragen. Ohne Maske nur im engsten Freundes- und Familienkreis.

Wir haben unseren Verein in gemeinsamer Kraftanstrengung – unter anderem durch sorgfältiges 
Einhalten der Hygienevorgaben – sehr gut durch zwei Jahre der Corona-Pandemie getragen. 
Wir werden auch die nächste Zeit schaffen!

Der SVSt trifft zum Schutz seiner Mitglieder ab dem 29.06.2022 folgende Regelungen/Empfehlungen:

Benennung der Hygienebeauftragten

� Hygienebeauftragte: Frau Dr. Melanie Aalburg  (mobil: +49 174 7512232, hygiene@svst.de), 

Vertreter: Herr Dr. Klaus Sperber      (mobil: +49 173 9310935, hygiene@svst.de). 

� Sie stehen weiterhin bei allgemeinen oder persönlichen Fragen zu Corona zur Verfügung.

� Als Ansprechpartner zum Infektionsschutz sind Veranstaltungen, Trainings- oder Wettkämpfe  

rechtzeitig vorher mit dem Vorstand und den Hygienebeauftragten zu planen.

Allgemeine Hygieneregeln (bis auf weiteres)

� Mit gesundem Menschenverstand können Risiken und Ansteckungsgefahren in allen 

Bereichen minimiert werde. So sollten z.B. Kontaktpersonen immer eine Maske tragen.

� Eine FFP2-Maske sollte im Haus weiterhin von allen getragen werden, außer am Platz. 

(Kinder bis 14 Jahre: medizinische Gesichtsmaske, Kinder bis 6 J. auch ohne Maske.)

� Empfohlen wird auch weiterhin der Mindestabstand von 1,5m. 

� Wer sich beim Betreten des SVSt anmeldet, kann bei Infektionsfällen informiert werden. 
(Per QR-Code oder alternativ per Liste im Eingangsbereich. Daten werden geschützt und nach zwei Wochen vernichtet.)

� Nicht gestattet ist das Betreten des Sportgeländes bei Corona-Verdachtssymptomen, wie 

z.B. Erkältungssymptomen, Husten oder Fieber und/oder Verlust von Geruchs- und 

Geschmackssinn, bei positivem Schnelltest, nachgewiesener Infektion oder als enge 
Kontaktperson ohne abgeschlossene Impfung (bzw. Genesung vor max. 3 Monaten).

Mitgliederversammlungen, Gremiensitzungen, Schulungen, etc.

� Bei Sitzungen, Schulungen etc. sind die o.g. Regeln ganz besonders zu empfehlen. 

� Bei Vereinsveranstaltungen im Haus, wie Mitgliederversammlungen, müssen alle Anwesenden

durchgehend FFP2-Masken tragen. Auch am Platz. Für Getränke ö.ä. sind Pausen vorzusehen.
 

Gemeinsames Auf- oder Abslippen

� Beim gemeinsamen Slippen/Kranen gilt für die Mannschaft die „3G-Regel“.

� Alle Beteiligten müssen zumindest eine medizinische Maske tragen, halten möglichst 1,5 Meter 

Abstand und melden sich beim Betreten des Grundstücks an.

Gastronomie

Im Innenraum sollte – außer am Platz – eine FFP2-Maske getragen werden. Von unserer Pächterin 
werden unter Berücksichtigung der Anforderungen und Regelungen für Gastronomiebetriebe in Berlin 
eigenständige Vorgaben erstellt und veröffentlicht. 

Mit Respekt und Rücksicht bleiben wir hoffentlich alle gesund. 

Euer Vorstand und das Hygieneteam
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